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6. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauZVO)

769 .s

6.1. Straßenverkehrsflächen

schwarz/weiß farbig

Goldocker

6.2. Straßenbegrenzungslinie ' "

auch gegenüber Verkehrsflächen Permanentgrün h«n
besonderer Zweckbestimmung

Die Straßenbegrenzungslinie entfällt, wenn sie mit einer 
Saulinie oder Baugrenze zusammenfällt.

6.3. Verkehrsflächen beson
derer Zweckbestimmung

Goldocker

Zweckbestimmung :

Öffentliche Parkfläche

Fußgängerbereich

6.4. Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß
anderer Flächen an die Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauZVO)

z.B. Einfahrt T

z.B. Einfahrtbereich T J

z.B. Bereich ohne 
Ein - und Ausfahrt

л

6.5. Bahnen Planzeichen vgl. Abschnitt 5.2.

6.6. Luftverkehr Planzeichen vgl. Abschnitt 5.4.


